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«Fachtechnische Fragen aller Art können jederzeit in dreifacher Ausfertigung dem Präsidenten
der Zentraltechnischen Kommission, Fourier Bossert Rudolf, Arlesheimerstrasse 17, Basel, einge-
reicht werden.
Die Geschehnisse, die einer Frage zugrunde liegen, müssen genau beschrieben werden. Die Frage
wird von der ZTK im Rahmen dieser Rubrik beantwortet. Der Name des Fragestellers soll nur
als Absender auf dem Briefumschlag aufgeführt werden. Die mit der Beantwortung beauftragten
Stellen erfahren also den Namen eines Fragestellers nicht.
Die Benützung dieser «Fachtechnische Ecke» steht nicht nur den Mitgliedern des SFV, son-
dem überhaupt allen Lesern unseres Verbandsorgans offen.»

Von einem Mitglied unseres Verbandes wurde die ZTK freundlicherweise darauf aufmerksam
gemacht, dass die in der Juninummer unseres Verbandsorgans veröffentlichte Antwort auf die Frage
betreffend das Vermögen der Truppenkasse einer Ergänzung bedarf.
Der Einfachheit halber wiederholen wir nachstehende Frage und Antwort:

Frage: Ist das Vermögen der Truppenkasse begrenzt, ja oder nein? wenn ja:

a) pro Mann nach Bestand Korpskontrolle oder

b) nach einem höchstzulässigen Betrag pro Einheit?

c) darf der Vermögensbestand der Truppenkasse den Betrag von Fr. 5000.— überhaupt nicht über-
steigen?

Antiüort; a) und b) das Vermögen der Truppenkasse ist nicht begrenzt

c) die Fr. 5000.— beziehen sich lediglich auf das Anlegen dieser Gelder auf einem Sparheft mit
der Bedingung, dass die bei einer Bank angelegte Summe den erwähnten Betrag nicht über-
schreite, ansonst für den Mehrbetrag bei einer anderen Bank ein neues Sparheft eröffnet werden
muss.

Um jegliches Missverständnis auszuschliessen präzisieren wir, dass gemäss VR Ziff. 51 Absatz 3

(Gesamtnachtrag) bei Instituten, die dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken angehören,
Beträge die die Summe von Fr. 5000.— überschreiten, angelegt werden können.

Rund um das Dienstbüchlein
In der Verordnung über das militärische Kontrollwesen (BRB vom 7. Februar 1957, in Kraft
gesetzt auf den 1. März 1957) hat der Bundesrat Vorschriften erlassen, die es nicht nur dem Wehr-
mann verbieten, das Dienstbüchlein an unbefugte Stellen zur Einsicht auszuhändigen, sondern es

auch erlauben, Drittpersonen, die es dem Wehrmann abverlangen, zur Rechenschaft zu ziehen.

Die betreffenden Bestimmungen lauten:

Art. 23bis: Das Dienstbüchlein darf nur als militärische Ausweisschrift verwendet werden. Einzig
Militärbehörden, Militärpflichtersatzbehörden, schweizerische Konsulate und Truppenkommando-
stellen, ferner Behörden und Dritte, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Eintragungen vorzu-
nehmen oder Meldungen zu erstatten haben oder an Militärbehörden Eingaben (z. B. Dispensa-
tionsgesuche) richten, sind befugt, von Meldepflichtigen das Dienstbüchlein einzuverlangen, darin
Einsicht zu nehmen oder sich darin enthaltene Angaben bekanntgeben zu lassen. Nur diesen
Stellen darf der Meldepflichtige sein Dienstbüchlein aushändigen, sich darin Einsicht nehmen
lassen oder darin enthaltene Angaben bekanntgeben.
Art. 82: Dienst- und Hilfsdienstpflichtige, die in einem Dienstbüchlein unberechtigterweise Eintra-
gungen vornehmen, bestehende Eintragungen abändern oder unleserlich machen, oder die ein
Dienstbüchlein verheimlichen, beseitigen oder versetzen bzw. sich an solchen Handlungen beteiligen,
werden, sofern ein leichter Fall vorliegt, von der Militärbehörde des Wohnortskantons, ins Ausland
Beurlaubte von der Militärbehörde des Heimatkantons, disziplinarisch (Art. 184 bis 194 des Mili-
tärstrafgesetzes) bestraft. Andere Personen, die solche Widerhandlungen begehen, werden mit einer
Busse von Fr. 40.— bis 50.— bestraft.
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